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Amtliche Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler
am Trifels, Dernbach, Eußerthal, Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg,

Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

Verantwortlich für den Text: Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Telefon (0 63 46) 30 10

Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels

Bekanntmachung Nr.: 83/2008
Vollzug der Straßenverkehrs-

ordnung

Teilweise Sperrung der Turner-
heimstraße in Annweiler am Trifels
wegen Baumfällarbeiten
Entlang der Turnerheimstraße wer-
den im Rahmen einer Verkehrsi-
cherungsmaßnahme Bäume ge-
fällt. Aus diesem Grund wird in der
Zeit von 
Montag, den 08.12.2008 bis Mon-
tag, den 22.12.2008 und zwar
voraussichtlich jeweils montags
bzw. dienstags
die Turnerheimstraße für den Ver-
kehr voll gesperrt. Für die Anlieger
wird eine Umleitung über Waldwe-
ge ausgeschildert. Die Gaststätte
Schützenhaus hat montags und
dienstags Ruhetag, an den übri-
gen Tagen ist die Erreichbarkeit
des Schützenhauses entweder
durch direkte Zufahrt oder durch
die Umleitung gewährleistet. In
diesem Zusammenhang wird auch
in der vorgenannten Zeit der
Scheffel-Wanderweg gesperrt, da
auch hier Gefahrenbäume entfernt
werden. Um die Beachtung der ört-
lichen Beschilderung wird gebe-
ten.

Annweiler am Trifels, 27.11.2008
Lehnberger
Bürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels Bekannt-

machung Nr.: 84/2008

Vollzug der Wassergesetze:
Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens gem. § 31 Was-
serhaushaltsgesetz und § 72 Lan-
deswassergesetz für die Schaf-
fung von Retentionsräumen im
Wellbachtal zum Ausgleich der
Wasserführung infolge des Aus-
baus der B 10
1. Der Landesbetrieb Mobilität
Speyer Projektmanagement Neu-

bau Dahn-Bad Bergzabern hat ei-
nen Antrag auf Durchführung ei-
nes Planfeststellungsverfahrens
gem. § 31 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) und § 72 Landeswasserge-
setz (LWG) für die Schaffung von
Retentionsräumen in dem o.g. Be-
reich gestellt.
2. Es wird darauf hingewiesen,
dass die maßgebenden Unterla-
gen (Plan) nach denen das Vorha-
ben zur Ausführung gelangen soll,
bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Annweiler, Messplatz 1,
76855 Annweiler am Trifels, Bau-
abteilung, Zimmer 137, während
eines Monats vom
05.Januar 2009 bis 05.Februar
2009
zu jedermanns Einsicht ausliegen,
Einwendungen gegen das bean-
tragte Vorhaben bei der Struktur-
und Genehmigungsdirektion Süd,
Friedrich-Ebert-Straße 14, 67433
Neustadt a.d.W. und bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Ann-
weiler, Messplatz 1, 76855 Ann-
weiler am Trifels., bis spätestens
19.Februar 2009
schriftlich oder zur Niederschrift er-
hoben werden können.
3. nach Ablauf der Einwendungs-
frist alle Einwendungen ausge-
schlossen werden, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen.
4. Einwendungen stets zu begrün-
den sind und die Einwendungsfrist
nur durch Erhebung von begrün-
deten Einwendungen gewahrt
wird.
5. bei Ausbleiben eines Beteiligten
in dem Erörterungstermin auch oh-
ne ihn verhandelt werden kann.
6. Personen, die Einwendungen
erhoben haben, von dem Erörte-
rungstermin durch öffentliche Be-
kanntmachung benachrichtigt wer-
den können.
7. die Zustellung der Entscheidung
über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt
werden kann, wenn mehr als 50
Benachrichtigungen oder Zustel-
lungen vorzunehmen sind.

76855 Annweiler am Trifels, 05.
Dezember 2008
Lehnberger
Bürgermeister

Bekanntmachung Nr. 85/2008
der Verbandsgemeinde Annwei-

ler am Trifels 
17. Sitzung des Verbandsgemein-
derates der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels (Wahlperiode
2004/2009)
Am Donnerstag, 18.12.2008, um
19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal
des Rathauses der Verbandsge-
meinde, Messplatz 1, 76855 Ann-
weiler am Trifels, die 17. Sitzung
des Verbandsgemeinderates mit
folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Beschlussfassung der Jahres-
rechnung 2007 und Erteilung der
Entlastung gemäß § 114 GemO
3 Feststellung der Jahresrechnung
2007 und Beschlussfassung über
die Verwendung der Ergebnisse -
Verbandsgemeinde Wasserwerk
und Kanalwerk -
4 Entscheidung über die Annahme
von Spenden gem. § 94 Abs. 3 Ge-
mO (neue Fassung) 
5 Antrag der SPD-Fraktion auf
Festlegung eines Termins für die
Wahl des Bürgermeisters der Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Tri-
fels
Nicht öffentlich:
6 Personalangelegenheiten
7 Grundstücksangelegenheit

76855 Annweiler am Trifels, 5.
Dezember 2008
Ludwig Lehnberger
Bürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels

Bekanntmachung Nr.: 86/2008

Vollzug des Preisangabengeset-
zes;
hier: Bekanntgabe der Wasse-
rentgelte und Beiträge 2008
Aufgrund des Preisangabengeset-
zes vom 03.12.1984 (GVBl. S. 142
ff) und der Preisangabenverord-
nung vom 14.03.1985 in der zur
Zeit gültigen Fassung, werden 
die im Rahmen der Haushaltssat-
zung beschlossenen Wasserent-
gelte und Beiträge 
ab 01. Januar 2008 wie folgt be-
kanntgegeben:

ohne                einschließlich 7 %   
Mehrwertst. Mehrwertst.
Gebühr pro Kubikmeter
1,30 € 1,39(1) €

Wiederkehrende Beiträge pro
Quadratmeter
beitragspflichtige Grundfläche
0,08 € 0,08(6) €

einschließlich 19 %
Mehrwertsteuer

Einmalige Beiträge pro Quadrat-
meter
beitragspflichtige Grundstücks-
fläche
a) für Straßenleitungen in Neubau-
gebieten
4,74 € 5,64 €
im Ortsbereich
2,13 € 2,53 €
b) für übrige Anlagen    in Neubau-
gebieten
2,07 € 2,46 €
im Ortsbereich
2,07 € 2,46 €
Geltungsbereich ist das Gebiet
der Verbandsgemeinde ohne die
Stadt Annweiler am Trifels mit
ihren Stadtteilen.

Annweiler am Trifels, den 08. De-
zember 2008
(Lehnberger)
Bürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels

Bekanntmachung Nr.: 87/2008

Nach § 16 Abs. 4 der Verordnung
zur Novellierung der Trinkwasser-
verordnung (TVO) vom
21. Mai 2001 sind die Verbandsge-
meindewerke Annweiler am Trifels
als Inhaber der Wasserversor-
gungsanlage im Sinne von § 3 Nr.
2 Buchstabe a oder b verpflichtet,
die Zugabe der Aufbereitungsstof-
fe jährlich nach § 11 Abs. 1 Satz 1
öffentlich bekannt zu geben.

Tabelle am Ende des amtlichen
Teils

1) Ramberg (Hochzone): Absel-
straße, Am Friedhof, Burgstraße,
Dekan-Schill-Straße, Im Harzofen,
Im Stumpfacker, In den
Kleeäckern, Marktweg (von De-

kan-Schill-Straße aufwärts), Tal-
straße, Schloßbergstraße, Villen-
weg.
2) Ramberg (Tiefzone): alle außer
unter 1) erfassten Straßen.
3) Bei Ausfall der UV-Anlage erfolgt
Umstellung auf Dosierung mit Na-
tronbleichlauge.

Die aufgeführten Zusatzstoffe wer-
den nach der Trinkwasserverord-
nung in zulässigen Mengen einge-
setzt.

Annweiler am Trifels, den
08.12.2008
(Lehnberger)
Bürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels

Bekanntmachung Nr.: 88/2008

Anträge auf Teilbefreiung der
Kanalgebühr bei Viehhaltung
und Pflanzenschutzspritzungen
2008
Entsprechend der Entgeltsatzung
für die Abwasserbeseitigung vom
01.02.1996,  § 20, Abs. 4, wird bei
Vorliegen nachstehender Voraus-
setzungen die Berechnung der Ab-
wassergebühren 2008 entspre-
chend reduziert:
(1) Für die Viehhaltung sind bei der
Bemessung der Abwasserge-
bühren je Großvieheinheit und
Jahr auf Antrag 12 m³ abzusetzen.
Dabei gelten
1. 1 Pferd als 1,00,
2. 1 Rind bei gemischtem Bestand
als 0,66,
3. 1 Rind bei reinem Milchviehbe-
stand als 1,00,
4. 1 Schwein bei gemischtem Be-
stand als 0,16,
5. 1 Schwein bei reinem Zucht-
schweinebestand als 0,33,
Großvieheinheiten; maßgebend ist
das am 04.12.2007 gehaltene
Vieh.
(2) Für Pflanzenschutzspritzungen
werden je vollen Hektar entspre-
chend bewirtschafteter Fläche und
Jahr auf Antrag abgesetzt:
1. bei Weinbau
a) bei Schlauchspritzverfahren,
12 m³
b) bei Spritzverfahren, 8 m³

St01/01S

STÖRUNGSDIENSTE IM VERBANDSGEMEINDEBEREICH

Tel.:
Fax:

sowie

0 173/4 63 80 91
0 171/6 57 86 34

bei Störmeldungen:

Nach Dienstschluß bei Störmeldungen:

Saarlandstr. 13 in Annweiler am Trifels:

· Energie Südwest AG, Landau - Gasversorgung
bei Störmeldungen: Tel.: 0 63 41/28 90 - für die Gemeinde Albersweiler

bei Störmeldungen: Tel.: 0 62 33/60 40
für die Stadt Annweiler am Trifels und den Stadtteil Annweiler-Queichhambach

· Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Mobil-Telefon: 0 173/3 71 20 68
Kläranlage Annweiler am Trifels: Tel.: 0 63 46/28 22
Nach Dienstschluß bei Störmeldungen:

· Pfalzgas - Gasversorgung0 63 46/30 09-0
0 63 46/30 09-40

Mobil-Telefon:
Werkdirektor Dieter Götten:

Tel.: 0 63 96/9 21 30Bezirksstelle Hinterweidenthal

· Stadtwerke - Elektrizitäts- und Wasserversorgung

· Pfalzwerke - Stromversorgung

· Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
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c) bei Sprühverfahren, 4 m³
2. bei Obstbau 8 m³
3. bei Gemüsebau 5 m³
4. bei Ackerbau 2 m³
(3) Absetzungen nach den Absät-
zen 1 und 2 entfallen, soweit dabei
für den Gebührenschuldner 35 m³
je Haushaltsangehörigen und Jahr
unterschritten werden.
Der Antrag ist schriftlich bei den
Stadtwerken/Verbandsgemeinde-
werken in Annweiler am Trifels,
Saarlandstraße 13, bis
spätestens 31. Januar 2009
(Ausschlussfrist)
einzureichen.
Anträge, welche nach dem 31.
Januar 2009 eingehen, können
nicht mehr berücksichtigt wer-
den.

Annweiler am Trifels, den
08.12.2008
(Lehnberger)
Bürgermeister

Bekanntmachung über die Fest-
stellung und öffentliche Ausle-
gung des Jahresabschlusses
des Zweckverbandes für Ab-
wasserbeseitigung "Klingbach-
gruppe" zum 31.12.2007 gem. §
27 Abs. 3 EigAnVO

Die Verbandsversammlung  des
Zweckverbandes für Abwasserbe-
seitigung "Klingbachgruppe" hat in
seiner Sitzung vom 03.12.2008
den Jahresabschluss des Zweck-
verbandes für Abwasserbeseiti-
gung "Klingbachgruppe" festge-
stellt. Die Feststellung beinhaltet
auch die Entlastung des Verbands-
vorstehers und der Werkleitung.
Die Bilanz zum 31.12.2007 ergibt
in Aktiva und Passiva 306.790,10 .
Die Jahreserfolgsrechnung ist in
Erträgen und Aufwendungen aus-
geglichen. Der Jahresabschluss
zum 31.12.2007 wurde vom Wirt-
schaftsprüferbüro Dr. Burret, Lud-
wigshafen geprüft und bestätigt.
Der Bestätigungsvermerk wurde
uneingeschränkt erteilt. Der fest-
gestellte Jahresabschluss zum
31.12.2007 mit Lagebericht, Be-
stätigungsvermerk und Bestäti-
gungsbericht des Wirtschaftsprü-
fers liegen in der Zeit von Freitag
12.12.2008 bis Montag
22.12.2008 bei den Stadt- und Ver-
bandsgemeindewerken Annweiler
am Trifels, Saarlandstraße 13,
während der allgemeinen Dienst-
zeiten, öffentlich aus.

Landau i. d. Pfalz, 04.12.2008
Zweckverband für Abwasserbe-
seitigung "Klingbachgruppe"
Klaus Stalter
Bürgermeister und Verbands-
vorsteher

Keine Altkleidersammlungen
mehr im Namen von Pro Huma-

nitas - Hilfe für Mensch und 
Tier e.V.

Trier/Rheinpfalz-Pfalz - Der Ver-
ein Pro Humanitas - Hilfe für
Mensch und Tier e.V. mit Sitz in
Schwäbisch Hall/Baden-Württem-
berg, teilte im Rahmen einer
sammlungsrechtlichen Überprü-

fung der landesweit für das Samm-
lungsrecht zuständigen Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion
(ADD) mit, dass keine Alttextil-
sammlungen im Namen des Ver-
eins des Vereins in Rheinland-
Pfalz durchgeführt werden dürfen.
Der Verein hat das durchführende
Textilunternehmen aufgefordert,
die Sammlungen in Rheinland-
Pfalz sofort einzustellen.
Sollten dennoch Spendenaufrufe
oder Altkleidersammlungen im Na-
men von pro Humanitas - Hilfe für
Mensch und Tier e.V. in Rheinland-
Pfalz erfolgen, bittet die ADD um
sofortige Mitteilung.
Um Verwechselungen mit Vereinen
ähnlichen Namens zu vermeiden,
bittet die ADD um eine genaue Be-
achtung und Benennung des Ver-
einsnamens inklusive der Ortsbe-
zeichnung.

Bekanntmachung Nr. 66/2008
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

Nach § 16 Abs. 4 der Verordnung
zur Novellierung der Trinkwasser-
verordnung (TVO)  vom 21. Mai
2001 sind die Stadtwerke Annwei-
ler am Trifels als Inhaber der Was-
serversorgungsanlage im Sinne
von § 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b
verpflichtet, die Zugabe der Aufbe-
reitungsstoffe jährlich nach § 11
Abs. 1 Satz 1 öffentlich bekannt zu
geben.

Stadtgebiet Annweiler mit den
Stadtteilen Bindersbach, Gräfen-
hausen, Queichhambach 
und Sarnstall

Bezeichnung/Verwendungs-
zweck
Calciumcorbonat
(Dolomitisches Filtermaterial)
/Einstellen des pH-Wertes, des
Calciumgehaltes und der Säureka-
pazität
UV-Bestrahlung 1)
Desinfektion

Die aufgeführten Zusatzstoffe wer-
den nach der Trinkwasserverord-
nung in zulässigen
Mengen eingesetzt.

1) Bei Ausfall der UV-Anlage erfolgt
Umstellung auf Dosierung mit Na-
tronbleichlauge

Annweiler am Trifels, den
08.12.2008
(Wollenweber)
Stadtbürgermeister

Bekanntmachung Nr. 67/2008
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

Vollzug des Preisangabengeset-
zes;
hier: Bekanntgabe der Wasse-

rentgelte 2008
Aufgrund des Preisangabengeset-
zes vom 03.12.1984 (GVBl. S. 142
ff) und der Preisangabe-verord-
nung vom 14.03.1985 in der zur
Zeit gültigen Fassung, werden die
im Rahmen der Haushaltssatzung
beschlossenen Wasserentgelte ab
01. Januar 2008 wie folgt bekannt-
ge-geben:

ohne                /  einschließlich 7 %
Mehrwertst. Mehrwertsteuer
Gebühr pro Kubikmeter
1,35 € 1,44(5) €
Wiederkehrende Beiträge pro
Quadratmeter beitragspflichtige
Grundfläche
0,10 € 0,10(7) €

Annweiler am Trifels, den 08. De-
zember 2008
(Wollenweber)
Stadtbürgermeister

Beschlusszusammenfassung
zur 42. Sitzung des Stadtrates
Stadt Annweiler am Trifels vom

22.10.2008
öffentliche Sitzung

Veröffentlicht werden nachfolgend
nur die Tagesordnungspunkte, bei
denen Beschlüsse gefasst wur-
den:

3. Wahl eines ordentlichen Mit-
gliedes in den Ausschuss für Ju-
gend, Soziales und Sport

Zunächst wurde der Antrag ge-
stellt, die Wahl per Akklamation
durchzuführen.

Dieser Antrag wurde einstimmig
angenommen.

Es wurde vorgeschlagen, Frau Bir-
git Kühnl als ordentliches Mitglied
in den Ausschuss für Jugend, So-
ziales und Sport zu wählen.

Dieser Antrag wurde einstimmig
angenommen.

4. Beratung und Beschlussfas-
sung Strompreise ab 01. Januar
2009
4.1 Grund- und Ersatzversor-
gung
Vorlage: 02/404/VI/224/2008

Der Stadtrat beschloss einstimmig
die Erhöhung der Strompreise.

4.2 Sonderverträge
Vorlage: 02/405/VI/225/2008

Der Stadtrat beschloss einstimmig
die Erhöhung der Strompreise.

5. Beratung und Beschlussfas-
sung über Festlegung eines Ur-
nenfeldes Friedhof Gräfenhau-
sen

Der Stadtrat beschloss einstimmig,
das bestehende Urnenfeld in süd-
östlicher Richtung zu verlängern.

Bekanntmachung Nr. 31/2008
der Ortsgemeinde Albersweiler
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

26. Sitzung des Ortsgemeindera-
tes der Ortsgemeinde Alberswei-
ler (Wahlperiode 2004/2009)
Am Montag, 15.12.2008, um
19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal
des Rathauses, Hauptstraße 66,
76857 Albersweiler, die 26.Sitzung
des Ortsgemeinderates mit folgen-
der Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Einwohnerfragestunde
2. Vorstellung der Bachpaten für
die Queich und deren Aufgaben
3. Beratung und Beschlussfassung
über die Durchführung von
Brückenprüfungen
4. Beratung und Beschlussfassung
über den Ausbau der Stichstraße
im Breitenweg im Jahre 2009
5. Beratung und Beschlussfassung
über die Änderung der Satzung
über die Erhebung von Beiträgen
für Feld-, Weinbergs- und Waldwe-
ge
6. Entscheidung über die Annah-
me von Spenden gem. § 94 Abs. 3
GemO (neue Fassung)
7. Beratung und Beschlussfassung
über den Aus- bzw. Anbau des Kin-
dergartens im Hinblick auf die Auf-
nahme von zwei- und einjährigen
Kindern
8. Beratung und Beschlussfassung
über die Zustimmung  zur 2. Fort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes
9. Vorstellung und Erläuterung der
Variante und der Kosten des CDU-
Ortsverbandes für das Überran-
kungssystem durch die CDU-Frak-
tion
10. Informationen des Ortsbürger-
meisters, der Beigeordneten/Ver-
schiedenes
Nicht öffentlich:
11. Auftragsvergaben
12. Bau- und Grundstücksangele-
genheiten
13. Entscheidung über die Annah-
me von Spenden gem. § 94 Abs. 3
GemO (neue Fassung)
14. Informationen

76857 Albersweiler, 8. Dezember
2008
Ernst Spieß
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung Nr. 22/2008
der Ortsgemeinde Eußerthal

in der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels

Satzung

zur Änderung der Satzung vom
29. Januar 2004
über die Erhebung von Beiträ-
gen für Feld- und Waldwege
der Ortsgemeinde Eußerthal 
vom 4. Dezember 2008
Der Gemeinderat hat auf Grund

des § 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) und des
§ 2 Abs. 1 sowie §§ 7, 8, 9 und 11
des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht
wird:
§ 1
§ 3 erhält folgende Fassung:
§ 3 Beitragsmaßstab
Beitragsmaßstab ist die Grund-
stücksfläche.
§ 2
Der § 5 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:
Abweichungen von den tatsächli-
chen Kosten sind nach Ablauf des
Bemessungszeitraumes innerhalb
angemessener Zeit auszuglei-
chen.
§ 3
Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt mit
Wirkung vom 01.01.2009 in Kraft.
76857 Eußerthal, 4. Dezember
2008
Ortsgemeinde Eußerthal
Ausgefertigt:
Reinhard Denny
Ortsbürgermeister
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hinge-
wiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Messplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

76855 Annweiler am Trifels, 5.
Dezember 2008
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG Nr.
18/2008 der Ortsgemeinde 

Gossersweiler-Stein
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

Bekanntmachung über das In-
krafttreten des Bebauungspla-

Seite 311. Dezember 2008 Trifels Kurier
TK03



6269868_30_152

nes "West" 3. Änderung
der Ortsgemeinde Gosserswei-
ler-Stein (§ 10 BauGB i.V.m. § 88
Landesbauordnung)
Der Ortsgemeinderat Gosserswei-
ler-Stein hat in seiner Sitzung vom
18.12.2002 den Bebauungsplan
"West" 3 . Änderung als Satzung
beschlossen. Dies wird hiermit
gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) bekannt gemacht. Des
weiteren wurde die Gestaltungs-
satzung zu diesem Bebauungs-
plan gem. § 88 Landesbauordnung
beschlossen. Dieser Beschluss
wird hiermit ebenfalls bekanntge-
macht.
Der Bebauungsplan, bestehend
aus der Planzeichnung und den
schriftlichen Festsetzungen
sowie der Begründung, können bei
der Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler a.Tr., Messplatz 1, Bau-
abteilung, Zimmer 137, 76855
Annweiler a.Tr., während den übli-
chen Dienststunden eingesehen
werden, über den Inhalt des Be-
bauungsplanes wird auf Verlangen
Auskunft erteilt. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan gemäß § 10 Abs. 3
BauGB in Kraft. Das Plangebiet ist
in dem beiliegenden Kartenaus-
schnitt, welcher Bestandteil dieser
Bekanntmachung ist, mit einer ge-
strichelten Linie umgrenzt.
Hinweis:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs.
3 Satz 1 und 2 BauGB über die
Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche nach den
§§ 39 bis 43 BauGB und des § 44
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
der Entschädigungsansprüche bei
nicht fristgemäßer Geltendma-
chung wird hingewiesen. Eine Ver-
letzung der im § 214 Abs. 1 Nr. 1 -
3 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine
beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes (§ 214
Abs. 2 BauGB) sowie beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs
(§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB), sind
gem. § 215 Abs. 1 BauGB unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb
von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenü-
ber der Gemeinde geltend ge-
macht werden. Dabei ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder
den Mangel begründen soll, dar-
zulegen. Darüber hinaus wird auf
die Regelungen nach § 88 Abs. 1
bis 4 der Landesbauordnung
Rheinland-Pfalz vom 24.11.1998
(GVBl. S. 365), in der derzeit gülti-
gen Fassung, hingewiesen. Des
weiteren wird nach § 24 Abs. 6,
Satz 4 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO) auf fol-
gendes hingewiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund  der GemO zustande ge-
kommen sein, gilt sie ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekom-
men. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-

ten Fristen die Aufsichtsbehörde
den Beschluss 
beanstandet oder jemand die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Ver-
bandsgemeindeverwaltung, Mess-
platz 1, 76855 Annweiler a.Tr. un-
ter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht
hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend
machen.

Gossersweiler-Stein, den  03.
Dezember 2008
Dr. Conrad
Ortsbürgermeister

Lageplan am Ende des amtli-
chen Teils

Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum 
(DLR) Rheinpfalz
Abt. Landentwicklung, Ländli-
che Bodenordnung
Flurbereinigung Gleiszellen-
Gleishorbach
Flurbereinigung Gleiszellen-
Gleishorbach II
Aktenzeichen: 41038-HA2.3

41141-HA2.3
67433 Neustadt, 01.12.2008
Konrad-Adenauer-Str. 35 
Telefon: 06321/671-0
Telefax: 06321/671-1250
E-Mail: landentwicklung-rhein-
pfalz@dlr.rlp.de
Internet: www.dlr.rlp.de

Änderungsbeschluss
I. Anordnung
1. Anordnung geringfügiger Än-
derungen des Flurbereinigungs-
gebietes
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546),
zuletzt geändert durch Artikel 22
des Gesetzes vom 20.12.2007
(BGBl. I Seite 3150)
Hiermit werden die durch Be-
schlüsse vom 11.12.2002 und
24.04.2006 festgestellten Gebiete
der Flurbereinigungsverfahren
Gleiszellen-Gleishorbach und
Gleiszellen-Gleishorbach II, Land-
kreis Südliche Weinstraße, wie
folgt geändert:
Vom Flurbereinigungsgebiet
Gleiszellen-Gleishorbach wer-
den folgende Grundstücke ausge-
schlossen und gleichzeitig zum
Flurbereinigungsgebiet Gleiszel-
len-Gleishorbach II zugezogen:
Gemarkung Gleiszellen-Gleishor-
bach
Flurstücke Nr. 2052/5, 2233/4,
2314 bis 2325, 2522 und 2524 bis
2526.
2. Feststellung des Flurbereini-
gungsgebietes
Die Flurbereinigungsgebiete wer-
den nach Maßgabe der Änderun-
gen unter Nr. 1 festgestellt.

3.Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum Flurberei-
nigungsgebiet zugezogenen
Grundstücke (Teilnehmer) sind
Mitglieder der mit dem Flurbereini-
gungsbeschluss vom 24.04.2006
entstandenen
"Teilnehmergemeinschaft der
Flurbereinigung Gleiszellen-
Gleishorbach II".
4. Zeitweilige Einschränkungen
der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher
Bestimmungen gelten von der Be-
kanntgabe des Flurbereinigungs-
beschlusses bis zur Unanfechtbar-
keit des Flurbereinigungsplanes
die folgenden Einschränkungen:
4.1 In der Nutzungsart der Grund-
stücke dürfen ohne Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde nur
Änderungen vorgenommen wer-
den, wenn sie zum ordnungs-
gemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehören. Auch die Rodung von
Rebland und Neuanpflanzung von
Rebstöcken bedürfen der Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehör-
de.
4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben,
Einfriedungen, Hangterrassen und
ähnliche Anlagen dürfen nur mit
Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde errichtet, hergestellt, we-
sentlich verändert oder beseitigt
werden.
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäu-
me, Feld- und Ufergehölze,
Hecken, Obstbäume, Rebstöcke
und Beerensträucher dürfen nur in
Ausnahmefällen, soweit landeskul-
turelle Belange, insbesondere des
Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, nicht beeinträchtigt
werden, mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde beseitigt
werden.
4.4 Holzeinschläge, die den Rah-
men einer ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung übersteigen, bedür-
fen der Zustimmung der Flurberei-
nigungsbehörde. Die Zustimmung
darf nur im Einvernehmen mit der
Forstaufsichtsbehörde erteilt wer-
den.
II. Anordnung der sofortigen
Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses
Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4)
nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung (Vw-
GO) in der Fassung vom
19.03.1991 (BGBl. I S.686), zuletzt
geändert durch § 62 Abs.11 des
Gesetzes vom 17.06.2008 (BGBl.
I Seite 1010), wird angeordnet mit
der Folge, dass Rechtsbehelfe ge-
gen ihn keine aufschiebende Wir-
kung haben.
III. Hinweise:
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu
Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen
vorgenommen oder Anlagen her-
gestellt oder beseitigt worden, so
können sie im Flurbereinigungs-
verfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Flurbereinigungsbehörde
kann den früheren Zustand nach §
137 FlurbG wieder herstellen las-
sen, wenn dies der Flurbereini-
gung dienlich ist.Sind Eingriffe ent-
gegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3
vorgenommen worden, so muss
die Flurbereinigungsbehörde Er-
satzpflanzungen anordnen. Sind
Holzeinschläge entgegen der Vor-
schrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen

worden, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde anordnen, dass
derjenige, der das Holz gefällt hat,
die abgeholzte und verlichtete
Fläche nach den Weisungen der
Forstaufsichtsbehörde wieder ord-
nungsgemäß in Bestand zu brin-
gen hat. Zuwiderhandlungen ge-
gen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2
bis I 4.4 sind Ordnungswidrigkei-
ten, die mit Geldbußen geahndet
werden können.
2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereini-
gungsbehörde sind berechtigt, zur
Vorbereitung und zur Durch-
führung der Flurbereinigung
Grundstücke zu betreten und die
nach ihrem Ermessen erforderli-
chen Arbeiten auf ihnen vorzuneh-
men.
3. Anmeldung unbekannter
Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der
Bekanntgabe dieses Beschlusses
sind Rechte, die aus dem Grund-
buch nicht ersichtlich sind, aber zur
Beteiligung am Flurbereinigungs-
verfahren berechtigen, bei der
Flurbereinigungsbehörde, dem 
Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum (DLR) Rheinpfalz,
Abt. Landentwicklung, Ländliche
Bodenordnung, 
Konrad-Adenauer-Straße 35,
67433 Neustadt
anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf
dieser Frist angemeldet, so kann
die Flurbereinigungsbehörde die
bisherigen Verhandlungen und
Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten
Rechts muss die Wirkung eines vor
der Anmeldung eingetretenen Fri-
stablaufs ebenso gegen sich gel-
ten lassen, wie der Beteiligte, dem-
gegenüber diese Frist durch Be-
kanntgabe des Verwaltungsaktes
(Flurbereinigungsbeschlusses)
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
Begründung
1. Sachverhalt
Das bisherige Flurbereinigungsge-
biet mit rund 22 ha Verfahrens-
fläche erfährt durch die Änderun-
gen eine geringfügige Vergröße-
rung von etwa 3 ha. Der Vorstand
der Teilnehmergemeinschaft
Gleiszellen-Gleishorbach und
Gleiszellen-Gleishorbach II wurde
zu den festgesetzten Änderungen
des Flurbereinigungsgebietes in
seiner Sitzung am 10.04.2008
gehört.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird
vom Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum (DLR) Rhein-
pfalz als zuständige Flurbereini-
gungsbehörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Be-
schluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen für
die geringfügige Änderung eines
Flurbereinigungsverfahrens sind
mit der Anhörung des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft er-
füllt.
2.2 Materielle Gründe
In ihrer Mitgliederversammlung am
23.10.2008 hat die Aufbaugemein-
schaft Gleiszellen-Gleishorbach
beschlossen, den Aufbauabschnitt
III auf unbestimmte Zeit zu ver-
schieben und die unter I. 1 ge-
nannten Flurstücke in den Aufbau-

abschnitt II, der weitestgehend
identisch mit dem Flurbereini-
gungsverfahren Gleiszellen-Gleis-
horbach II ist, einzubeziehen. Aus
der Änderung der Aufbauplanung
ergibt sich die Notwendigkeit der
Änderung der Flurbereinigungsge-
biete. Insgesamt handelt es sich
um geringfügige Änderungen des
Flurbereinigungsgebietes. Die Vor-
aussetzungen des § 8 Abs. 1
FlurbG sind damit erfüllt. Die sofor-
tige Vollziehung dieses Beschlus-
ses liegt im überwiegenden Inter-
esse der Beteiligten. Es liegt ins-
besondere in ihrem Interesse,
dass die Weiterführung des Flur-
bereinigungsverfahrens nicht ver-
zögert wird, damit die angestreb-
ten betriebswirtschaftlichen Vortei-
le möglichst bald eintreten. Dem
gegenüber könnte durch die auf-
schiebende Wirkung möglicher
Rechtsbehelfe eine erhebliche Ver-
fahrensverzögerung eintreten, mit
der Folge, dass die neuen Grund-
stücke erst ein oder zwei Jahre
später als vorgesehen bewirt-
schaftet werden können. Die sofor-
tige Vollziehung liegt auch im öf-
fentlichen Interesse. Die Maßnah-
men zur Verbesserung der
Agrarstruktur und die damit inve-
stierten öffentlichen Mittel tragen
ganz erheblich zur Erhaltung der
Landwirtschaft und der Kulturland-
schaft und damit zur Erhaltung ei-
nes bedeutenden Wirtschaftsfak-
tors in der Landwirtschaft bei. Im
Hinblick auf den raschen Struktur-
wandel in der Landwirtschaft ist es
erforderlich, dass die mit der Flur-
bereinigung angestrebten Ziele
möglichst schnell verwirklicht wer-
den.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann in-
nerhalb eines Monats ab dem er-
sten Tag der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift bei dem 
Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum (DLR) Rheinpfalz, 
Abt. Landentwicklung, Ländliche
Bodenordnung,
Konrad-Adenauer-Straße 35,
67433 Neustadt
oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion,
- Obere Flurbereinigungsbehörde
- Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Wi-
derspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch noch vor dem Ablauf der
Frist bei einer der o. g. Behörden
eingegangen ist.

Im Auftrag
gez. Gregor Kien

Bekanntmachung Nr. 14/2008
der Ortsgemeinde Rinnthal

in der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels

26. Sitzung des Ortsgemeindera-
tes der Ortsgemeinde Rinnthal
(Wahlperiode 2004/2009)
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Am Dienstag, 16.12.2008, um
19:30 Uhr, findet im Sitzungszim-
mer des Gemeindehauses, Haupt-
straße 32, 76857 Rinnthal, die 26.
Sitzung des Ortsgemeinderates
mit folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Verpflichtung eines Ratsmitglie-
des
2. Wahl eines ordentlichen Mitglie-
des in den Ausschuss für Jugend,
Senioren und Soziales
3.Wahl eines stellvertretenden Mit-
gliedes in den Bau- und Planungs-
ausschuss
4. Beratung und Beschlussfassung
über den Forstwirtschaftsplan
2009
5. Beratung und Beschlussfassung
über Brückenprüfungen nach DIN
1076
6. Informationen und Anfragen
Nicht öffentlich:
7. Vertragsangelegenheiten
8. Mietangelegenheiten
9. Informationen und Anfragen

76857 Rinnthal, 8. Dezember
2008
Heinz Hertel
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels Bekannt-

machung Nr.: 84/2008

Vollzug der Wassergesetze:
Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens gem. § 31 Was-
serhaushaltsgesetz und § 72 Lan-
deswassergesetz für die Schaf-
fung von Retentionsräumen im
Wellbachtal zum Ausgleich der
Wasserführung infolge des Aus-
baus der B 10
1. Der Landesbetrieb Mobilität
Speyer Projektmanagement Neu-
bau Dahn-Bad Bergzabern hat ei-
nen Antrag auf Durchführung ei-
nes Planfeststellungsverfahrens
gem. § 31 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) und § 72 Landeswasserge-
setz (LWG) für die Schaffung von
Retentionsräumen in dem o.g. Be-
reich gestellt.
2. Es wird darauf hingewiesen,
dass die maßgebenden Unterla-
gen (Plan) nach denen das Vorha-
ben zur Ausführung gelangen soll,
bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Annweiler, Messplatz 1,
76855 Annweiler am Trifels, Bau-
abteilung, Zimmer 137, während
eines Monats vom
05.Januar 2009 bis 05.Februar
2009
zu jedermanns Einsicht ausliegen,
Einwendungen gegen das bean-
tragte Vorhaben bei der Struktur-
und Genehmigungsdirektion Süd,
Friedrich-Ebert-Straße 14, 67433
Neustadt a.d.W. und bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Ann-
weiler, Messplatz 1, 76855 Ann-
weiler am Trifels., bis spätestens
19.Februar 2009
schriftlich oder zur Niederschrift er-
hoben werden können.
3. nach Ablauf der Einwendungs-
frist alle Einwendungen ausge-
schlossen werden, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen.
4. Einwendungen stets zu begrün-
den sind und die Einwendungsfrist

nur durch Erhebung von begrün-
deten Einwendungen gewahrt
wird.
5. bei Ausbleiben eines Beteiligten
in dem Erörterungstermin auch oh-
ne ihn verhandelt werden kann.
6. Personen, die Einwendungen
erhoben haben, von dem Erörte-
rungstermin durch öffentliche Be-
kanntmachung benachrichtigt wer-
den können.
7. die Zustellung der Entscheidung
über die Einwendungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt
werden kann, wenn mehr als 50
Benachrichtigungen oder Zustel-
lungen vorzunehmen sind.

76855 Annweiler am Trifels, 05.
Dezember 2008
Lehnberger
Bürgermeister

Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum 
(DLR) Rheinpfalz
Abt. Landentwicklung, Ländli-
che Bodenordnung
Flurbereinigung Gleiszellen-
Gleishorbach
Flurbereinigung Gleiszellen-
Gleishorbach II
Aktenzeichen: 41038-HA2.3

41141-HA2.3
67433 Neustadt, 01.12.2008
Konrad-Adenauer-Str. 35 
Telefon: 06321/671-0
Telefax: 06321/671-1250
E-Mail: landentwicklung-rhein-
pfalz@dlr.rlp.de
Internet: www.dlr.rlp.de

Änderungsbeschluss
I. Anordnung
1. Anordnung geringfügiger Än-
derungen des Flurbereinigungs-
gebietes
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546),
zuletzt geändert durch Artikel 22
des Gesetzes vom 20.12.2007
(BGBl. I Seite 3150)
Hiermit werden die durch Be-
schlüsse vom 11.12.2002 und
24.04.2006 festgestellten Gebiete
der Flurbereinigungsverfahren
Gleiszellen-Gleishorbach und
Gleiszellen-Gleishorbach II, Land-
kreis Südliche Weinstraße, wie
folgt geändert:
Vom Flurbereinigungsgebiet
Gleiszellen-Gleishorbach wer-
den folgende Grundstücke ausge-
schlossen und gleichzeitig zum
Flurbereinigungsgebiet Gleiszel-
len-Gleishorbach II zugezogen:
Gemarkung Gleiszellen-Gleishor-
bach
Flurstücke Nr. 2052/5, 2233/4,
2314 bis 2325, 2522 und 2524 bis
2526.
2. Feststellung des Flurbereini-
gungsgebietes
Die Flurbereinigungsgebiete wer-
den nach Maßgabe der Änderun-
gen unter Nr. 1 festgestellt.
3.Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum Flurberei-
nigungsgebiet zugezogenen

Grundstücke (Teilnehmer) sind
Mitglieder der mit dem Flurbereini-
gungsbeschluss vom 24.04.2006
entstandenen
"Teilnehmergemeinschaft der
Flurbereinigung Gleiszellen-
Gleishorbach II".
4. Zeitweilige Einschränkungen
der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher
Bestimmungen gelten von der Be-
kanntgabe des Flurbereinigungs-
beschlusses bis zur Unanfechtbar-
keit des Flurbereinigungsplanes
die folgenden Einschränkungen:
4.1 In der Nutzungsart der Grund-
stücke dürfen ohne Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde nur
Änderungen vorgenommen wer-
den, wenn sie zum ordnungs-
gemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehören. Auch die Rodung von
Rebland und Neuanpflanzung von
Rebstöcken bedürfen der Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehör-
de.
4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben,
Einfriedungen, Hangterrassen und
ähnliche Anlagen dürfen nur mit
Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde errichtet, hergestellt, we-
sentlich verändert oder beseitigt
werden.
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäu-
me, Feld- und Ufergehölze,
Hecken, Obstbäume, Rebstöcke
und Beerensträucher dürfen nur in
Ausnahmefällen, soweit landeskul-
turelle Belange, insbesondere des
Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, nicht beeinträchtigt
werden, mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde beseitigt
werden.
4.4 Holzeinschläge, die den Rah-
men einer ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung übersteigen, bedür-
fen der Zustimmung der Flurberei-
nigungsbehörde. Die Zustimmung
darf nur im Einvernehmen mit der
Forstaufsichtsbehörde erteilt wer-
den.
II. Anordnung der sofortigen
Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses
Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4)
nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung (Vw-
GO) in der Fassung vom
19.03.1991 (BGBl. I S.686), zuletzt
geändert durch § 62 Abs.11 des
Gesetzes vom 17.06.2008 (BGBl.
I Seite 1010), wird angeordnet mit
der Folge, dass Rechtsbehelfe ge-
gen ihn keine aufschiebende Wir-
kung haben.
III. Hinweise:
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu
Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen
vorgenommen oder Anlagen her-
gestellt oder beseitigt worden, so
können sie im Flurbereinigungs-
verfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Flurbereinigungsbehörde
kann den früheren Zustand nach §
137 FlurbG wieder herstellen las-
sen, wenn dies der Flurbereini-
gung dienlich ist.Sind Eingriffe ent-
gegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3
vorgenommen worden, so muss
die Flurbereinigungsbehörde Er-
satzpflanzungen anordnen. Sind
Holzeinschläge entgegen der Vor-
schrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen
worden, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde anordnen, dass
derjenige, der das Holz gefällt hat,

die abgeholzte und verlichtete
Fläche nach den Weisungen der
Forstaufsichtsbehörde wieder ord-
nungsgemäß in Bestand zu brin-
gen hat. Zuwiderhandlungen ge-
gen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2
bis I 4.4 sind Ordnungswidrigkei-
ten, die mit Geldbußen geahndet
werden können.
2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereini-
gungsbehörde sind berechtigt, zur
Vorbereitung und zur Durch-
führung der Flurbereinigung
Grundstücke zu betreten und die
nach ihrem Ermessen erforderli-
chen Arbeiten auf ihnen vorzuneh-
men.
3. Anmeldung unbekannter
Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der
Bekanntgabe dieses Beschlusses
sind Rechte, die aus dem Grund-
buch nicht ersichtlich sind, aber zur
Beteiligung am Flurbereinigungs-
verfahren berechtigen, bei der
Flurbereinigungsbehörde, dem 
Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum (DLR) Rheinpfalz,
Abt. Landentwicklung, Ländliche
Bodenordnung, 
Konrad-Adenauer-Straße 35,
67433 Neustadt
anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf
dieser Frist angemeldet, so kann
die Flurbereinigungsbehörde die
bisherigen Verhandlungen und
Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten
Rechts muss die Wirkung eines vor
der Anmeldung eingetretenen Fri-
stablaufs ebenso gegen sich gel-
ten lassen, wie der Beteiligte, dem-
gegenüber diese Frist durch Be-
kanntgabe des Verwaltungsaktes
(Flurbereinigungsbeschlusses)
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
Begründung
1. Sachverhalt
Das bisherige Flurbereinigungsge-
biet mit rund 22 ha Verfahrens-
fläche erfährt durch die Änderun-
gen eine geringfügige Vergröße-
rung von etwa 3 ha. Der Vorstand
der Teilnehmergemeinschaft
Gleiszellen-Gleishorbach und
Gleiszellen-Gleishorbach II wurde
zu den festgesetzten Änderungen
des Flurbereinigungsgebietes in
seiner Sitzung am 10.04.2008
gehört.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird
vom Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum (DLR) Rhein-
pfalz als zuständige Flurbereini-
gungsbehörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Be-
schluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen für
die geringfügige Änderung eines
Flurbereinigungsverfahrens sind
mit der Anhörung des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft er-
füllt.
2.2 Materielle Gründe
In ihrer Mitgliederversammlung am
23.10.2008 hat die Aufbaugemein-
schaft Gleiszellen-Gleishorbach
beschlossen, den Aufbauabschnitt
III auf unbestimmte Zeit zu ver-
schieben und die unter I. 1 ge-
nannten Flurstücke in den Aufbau-
abschnitt II, der weitestgehend
identisch mit dem Flurbereini-
gungsverfahren Gleiszellen-Gleis-

horbach II ist, einzubeziehen. Aus
der Änderung der Aufbauplanung
ergibt sich die Notwendigkeit der
Änderung der Flurbereinigungsge-
biete. Insgesamt handelt es sich
um geringfügige Änderungen des
Flurbereinigungsgebietes. Die Vor-
aussetzungen des § 8 Abs. 1
FlurbG sind damit erfüllt. Die sofor-
tige Vollziehung dieses Beschlus-
ses liegt im überwiegenden Inter-
esse der Beteiligten. Es liegt ins-
besondere in ihrem Interesse,
dass die Weiterführung des Flur-
bereinigungsverfahrens nicht ver-
zögert wird, damit die angestreb-
ten betriebswirtschaftlichen Vortei-
le möglichst bald eintreten. Dem
gegenüber könnte durch die auf-
schiebende Wirkung möglicher
Rechtsbehelfe eine erhebliche Ver-
fahrensverzögerung eintreten, mit
der Folge, dass die neuen Grund-
stücke erst ein oder zwei Jahre
später als vorgesehen bewirt-
schaftet werden können. Die sofor-
tige Vollziehung liegt auch im öf-
fentlichen Interesse. Die Maßnah-
men zur Verbesserung der
Agrarstruktur und die damit inve-
stierten öffentlichen Mittel tragen
ganz erheblich zur Erhaltung der
Landwirtschaft und der Kulturland-
schaft und damit zur Erhaltung ei-
nes bedeutenden Wirtschaftsfak-
tors in der Landwirtschaft bei. Im
Hinblick auf den raschen Struktur-
wandel in der Landwirtschaft ist es
erforderlich, dass die mit der Flur-
bereinigung angestrebten Ziele
möglichst schnell verwirklicht wer-
den.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann in-
nerhalb eines Monats ab dem er-
sten Tag der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift bei dem 
Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum (DLR) Rheinpfalz, 
Abt. Landentwicklung, Ländliche
Bodenordnung,
Konrad-Adenauer-Straße 35,
67433 Neustadt
oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion,
- Obere Flurbereinigungsbehörde
- Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Wi-
derspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch noch vor dem Ablauf der
Frist bei einer der o. g. Behörden
eingegangen ist.

Im Auftrag
gez. Gregor Kien

Bekanntmachung Nr. 14/2008
der Ortsgemeinde Völkerswei-

ler
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

Amtliche Bekanntmachung über
die Einberufung einer Ersatzper-
son in den Gemeinderat der
Ortsgemeinde Völkersweiler
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Vollzug des Kommunalwahlgeset-
zes - KWG - in der Fassung vom
31.Januar 1994 (GVBI.S.137), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
22.Dezember 2003 (GVBI.S.387),
BS 2021-1.
- Einberufung einer Ersatzperson
in den Gemeinderat der Ortsge-
meinde Völkersweiler -

Herr Michael Brandenburger,
Hauptstraße 9, 76857 Völkerswei-
ler, hat sein Mandat im Ortsge-
meinderat Völkersweiler niederge-
legt. Nach § 45 KWG ist eine Er-
satzperson einzuberufen. Als Er-
satzperson einberufen wurde der
Bewerber mit der höchsten Stim-
menzahl unter den noch nicht be-
rufenen Bewerbern.

Dies ist:
Herr
Rigobert Mandery
Ebersbergstraße 13a
76857 Völkersweiler

Herr Mandery hat das Ratsmandat
angenommen.

Hiermit erfolgt öffentliche Bekannt-
machung gemäß § 66 Abs. 3 Kom-
munalwahlordnung (KWO).

76857 Völkersweiler, 04. Dezem-
ber 2008
Braun
Ortsbürgermeister

Beschlusszusammenfassung
zur 31. Sitzung des Ortsge-

meinderates Ortsgemeinde Völ-
kersweiler vom 24.09.2008

öffentliche Sitzung

Veröffentlicht werden nachfolgend
nur die Tagesordnungspunkte, bei
denen Beschlüsse gefasst wur-
den:

1. Beratung und Beschlussfas-
sung der Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan für die Haus-
haltsjahre 2008/2009 inkl. Stel-
lenplan

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig bei einer Stimmenthaltung
die vorliegende Haushaltssatzung
mit -plan und Stellenplan für die
Haushaltsjahre 2008 und 2009.

2. Beratung und Beschlussfas-
sung über den Ausbau von Feld-
und Waldwegen

Es wird beantragt diesen Tages-
ordnungspunkt zu vertagen bis die
Ausbaukosten pro laufenden Me-
ter Wegstrecke in 2,50 m Breite
und die genaue Länge der Wege
vom Baumamt der Verbandsge-
meindeverwaltung ermittelt wur-
den..

Der Gemeinderat stimmt diesem
Antrag mit 7-Ja-Stimmen und 1
Nein-Stimme zu.

Bekanntmachung Nr. 8/2008
der Ortsgemeinde Waldham-

bach
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

29. Sitzung des Ortsgemeindera-
tes der Ortsgemeinde Waldham-
bach (Wahlperiode 2004/2009)
Am Dienstag, 16.12.2008, um
19:00 Uhr, findet im Dorfgemein-
schaftshaus, Am Sportplatz 9,
76857 Waldhambach, die 29. Sit-
zung des Ortsgemeinderates mit
folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Beratung und Beschlussfassung
über die Änderung der Satzung
über die Erhebung von Beiträgen
für Feld- und Waldwege
2. Beratung und Beschlussfassung
über die Zustimmung zur  2. Fort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes
3. Beschlussfassung der Jahres-
rechnung 2007 und Erteilung der
Entlastung gem. § 114 GemO
4. Beratung und Beschlussfassung
über Veranstaltungen der Gemein-
de im Jahr 2009
5. Informationen durch den Käm-
merer der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels über die wirt-
schaftliche Situation der Gemein-
de
6. Verschiedenes
Nicht öffentlich:
7. Auftragsvergabe Schalltechni-
sches Prognosegutachten für das
geplante Baugebiet "Semmers-
berg"
8. Verschiedenes

76857 Waldhambach, 8. Dezem-
ber 2008
Günter Foltz
Ortsbürgermeister

Beschlusszusammenfassung
zur 28. Sitzung des Ortsge-
meinderates Ortsgemeinde

Waldhambach vom 23.10.2008
öffentliche Sitzung

Veröffentlicht werden nachfolgend
nur die Tagesordnungspunkte, bei
denen Beschlüsse gefasst wur-
den:

1. Bebauungsplanverfahren
"Semmersberg"
1. Aufstellungsbeschluss gem.
§ 2 Baugesetzbuch (BauGB)
2. Vergabe der Planungsleistun-
gen
3. Billigung des Planentwurfes
4. Beschlussfassung über die
Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
5. Beschlussfassung über die
vorgezogene Öffentlichkeitsbe-
teiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB

1. Nach kurzer Diskussion be-
schloss der Ortsgemeinderat die
Aufstellung des Bebauungsplanes
"Semmersberg" gem. § 2 Bauge-
setzbuch.

Beschlussfassung erfolgte ein-
stimmig.

2. Die Planungsarbeiten wurden
auf der Grundlage der HOAI an
das Planungsbüro Pröll, Karlsru-
he, vergeben. Beschlussfassung
erfolgte einstimmig.

3.Der Ortsgemeinderat billigte den
vom Büro Pröll erarbeitete Bebau-
ungsplanentwurf.

4. Der Ortsgemeinderat beschloss
einstimmig die Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange.

5. Der Ortsgemeinderat beschloss
einstimmig die sog. vorgezogene
Öffentlichkeitsbeteiligung in Form
einer zweiwöchigen Auslegung der
Planunterlagen im Bauamt der Ver-
bandsgemeindeverwaltung.

Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum 
(DLR) Rheinpfalz
Abt. Landentwicklung, Ländli-
che Bodenordnung
Flurbereinigung Gleiszellen-
Gleishorbach
Flurbereinigung Gleiszellen-
Gleishorbach II
Aktenzeichen: 41038-HA2.3

41141-HA2.3
67433 Neustadt, 01.12.2008
Konrad-Adenauer-Str. 35 
Telefon: 06321/671-0
Telefax: 06321/671-1250
E-Mail: landentwicklung-rhein-
pfalz@dlr.rlp.de
Internet: www.dlr.rlp.de

Änderungsbeschluss
I. Anordnung
1. Anordnung geringfügiger Än-
derungen des Flurbereinigungs-
gebietes
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom
16.03.1976 (BGBl. I Seite 546),
zuletzt geändert durch Artikel 22
des Gesetzes vom 20.12.2007
(BGBl. I Seite 3150)
Hiermit werden die durch Be-
schlüsse vom 11.12.2002 und
24.04.2006 festgestellten Gebiete
der Flurbereinigungsverfahren
Gleiszellen-Gleishorbach und
Gleiszellen-Gleishorbach II, Land-
kreis Südliche Weinstraße, wie
folgt geändert:
Vom Flurbereinigungsgebiet
Gleiszellen-Gleishorbach wer-
den folgende Grundstücke ausge-
schlossen und gleichzeitig zum
Flurbereinigungsgebiet Gleiszel-
len-Gleishorbach II zugezogen:
Gemarkung Gleiszellen-Gleishor-
bach
Flurstücke Nr. 2052/5, 2233/4,
2314 bis 2325, 2522 und 2524 bis
2526.
2. Feststellung des Flurbereini-
gungsgebietes
Die Flurbereinigungsgebiete wer-
den nach Maßgabe der Änderun-
gen unter Nr. 1 festgestellt.
3.Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der zum Flurberei-
nigungsgebiet zugezogenen
Grundstücke (Teilnehmer) sind
Mitglieder der mit dem Flurbereini-
gungsbeschluss vom 24.04.2006
entstandenen

"Teilnehmergemeinschaft der
Flurbereinigung Gleiszellen-
Gleishorbach II".
4. Zeitweilige Einschränkungen
der Grundstücksnutzung
Ungeachtet anderer gesetzlicher
Bestimmungen gelten von der Be-
kanntgabe des Flurbereinigungs-
beschlusses bis zur Unanfechtbar-
keit des Flurbereinigungsplanes
die folgenden Einschränkungen:
4.1 In der Nutzungsart der Grund-
stücke dürfen ohne Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde nur
Änderungen vorgenommen wer-
den, wenn sie zum ordnungs-
gemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehören. Auch die Rodung von
Rebland und Neuanpflanzung von
Rebstöcken bedürfen der Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehör-
de.
4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben,
Einfriedungen, Hangterrassen und
ähnliche Anlagen dürfen nur mit
Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde errichtet, hergestellt, we-
sentlich verändert oder beseitigt
werden.
4.3 Baumgruppen, einzelne Bäu-
me, Feld- und Ufergehölze,
Hecken, Obstbäume, Rebstöcke
und Beerensträucher dürfen nur in
Ausnahmefällen, soweit landeskul-
turelle Belange, insbesondere des
Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, nicht beeinträchtigt
werden, mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde beseitigt
werden.
4.4 Holzeinschläge, die den Rah-
men einer ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung übersteigen, bedür-
fen der Zustimmung der Flurberei-
nigungsbehörde. Die Zustimmung
darf nur im Einvernehmen mit der
Forstaufsichtsbehörde erteilt wer-
den.
II. Anordnung der sofortigen
Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses
Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4)
nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung (Vw-
GO) in der Fassung vom
19.03.1991 (BGBl. I S.686), zuletzt
geändert durch § 62 Abs.11 des
Gesetzes vom 17.06.2008 (BGBl.
I Seite 1010), wird angeordnet mit
der Folge, dass Rechtsbehelfe ge-
gen ihn keine aufschiebende Wir-
kung haben.
III. Hinweise:
1. Ordnungswidrigkeiten
Sind entgegen den Vorschriften zu
Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen
vorgenommen oder Anlagen her-
gestellt oder beseitigt worden, so
können sie im Flurbereinigungs-
verfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Flurbereinigungsbehörde
kann den früheren Zustand nach §
137 FlurbG wieder herstellen las-
sen, wenn dies der Flurbereini-
gung dienlich ist.Sind Eingriffe ent-
gegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3
vorgenommen worden, so muss
die Flurbereinigungsbehörde Er-
satzpflanzungen anordnen. Sind
Holzeinschläge entgegen der Vor-
schrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen
worden, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde anordnen, dass
derjenige, der das Holz gefällt hat,
die abgeholzte und verlichtete
Fläche nach den Weisungen der
Forstaufsichtsbehörde wieder ord-
nungsgemäß in Bestand zu brin-

gen hat. Zuwiderhandlungen ge-
gen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2
bis I 4.4 sind Ordnungswidrigkei-
ten, die mit Geldbußen geahndet
werden können.
2. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereini-
gungsbehörde sind berechtigt, zur
Vorbereitung und zur Durch-
führung der Flurbereinigung
Grundstücke zu betreten und die
nach ihrem Ermessen erforderli-
chen Arbeiten auf ihnen vorzuneh-
men.
3. Anmeldung unbekannter
Rechte
Innerhalb von drei Monaten ab der
Bekanntgabe dieses Beschlusses
sind Rechte, die aus dem Grund-
buch nicht ersichtlich sind, aber zur
Beteiligung am Flurbereinigungs-
verfahren berechtigen, bei der
Flurbereinigungsbehörde, dem 
Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum (DLR) Rheinpfalz,
Abt. Landentwicklung, Ländliche
Bodenordnung, 
Konrad-Adenauer-Straße 35,
67433 Neustadt
anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf
dieser Frist angemeldet, so kann
die Flurbereinigungsbehörde die
bisherigen Verhandlungen und
Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorgenannten
Rechts muss die Wirkung eines vor
der Anmeldung eingetretenen Fri-
stablaufs ebenso gegen sich gel-
ten lassen, wie der Beteiligte, dem-
gegenüber diese Frist durch Be-
kanntgabe des Verwaltungsaktes
(Flurbereinigungsbeschlusses)
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
Begründung
1. Sachverhalt
Das bisherige Flurbereinigungsge-
biet mit rund 22 ha Verfahrens-
fläche erfährt durch die Änderun-
gen eine geringfügige Vergröße-
rung von etwa 3 ha. Der Vorstand
der Teilnehmergemeinschaft
Gleiszellen-Gleishorbach und
Gleiszellen-Gleishorbach II wurde
zu den festgesetzten Änderungen
des Flurbereinigungsgebietes in
seiner Sitzung am 10.04.2008
gehört.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Dieser Änderungsbeschluss wird
vom Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum (DLR) Rhein-
pfalz als zuständige Flurbereini-
gungsbehörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Be-
schluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG.
Die formellen Voraussetzungen für
die geringfügige Änderung eines
Flurbereinigungsverfahrens sind
mit der Anhörung des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft er-
füllt.
2.2 Materielle Gründe
In ihrer Mitgliederversammlung am
23.10.2008 hat die Aufbaugemein-
schaft Gleiszellen-Gleishorbach
beschlossen, den Aufbauabschnitt
III auf unbestimmte Zeit zu ver-
schieben und die unter I. 1 ge-
nannten Flurstücke in den Aufbau-
abschnitt II, der weitestgehend
identisch mit dem Flurbereini-
gungsverfahren Gleiszellen-Gleis-
horbach II ist, einzubeziehen. Aus
der Änderung der Aufbauplanung
ergibt sich die Notwendigkeit der
Änderung der Flurbereinigungsge-
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biete. Insgesamt handelt es sich
um geringfügige Änderungen des
Flurbereinigungsgebietes. Die Vor-
aussetzungen des § 8 Abs. 1
FlurbG sind damit erfüllt. Die sofor-
tige Vollziehung dieses Beschlus-
ses liegt im überwiegenden Inter-
esse der Beteiligten. Es liegt ins-
besondere in ihrem Interesse,
dass die Weiterführung des Flur-
bereinigungsverfahrens nicht ver-
zögert wird, damit die angestreb-
ten betriebswirtschaftlichen Vortei-
le möglichst bald eintreten. Dem
gegenüber könnte durch die auf-
schiebende Wirkung möglicher
Rechtsbehelfe eine erhebliche Ver-
fahrensverzögerung eintreten, mit
der Folge, dass die neuen Grund-
stücke erst ein oder zwei Jahre
später als vorgesehen bewirt-
schaftet werden können. Die sofor-
tige Vollziehung liegt auch im öf-
fentlichen Interesse. Die Maßnah-
men zur Verbesserung der
Agrarstruktur und die damit inve-
stierten öffentlichen Mittel tragen
ganz erheblich zur Erhaltung der
Landwirtschaft und der Kulturland-
schaft und damit zur Erhaltung ei-
nes bedeutenden Wirtschaftsfak-
tors in der Landwirtschaft bei. Im
Hinblick auf den raschen Struktur-
wandel in der Landwirtschaft ist es
erforderlich, dass die mit der Flur-
bereinigung angestrebten Ziele
möglichst schnell verwirklicht wer-
den.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann in-
nerhalb eines Monats ab dem er-
sten Tag der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift bei dem 
Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum (DLR) Rheinpfalz, 
Abt. Landentwicklung, Ländliche
Bodenordnung,
Konrad-Adenauer-Straße 35,
67433 Neustadt
oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion,
- Obere Flurbereinigungsbehörde
- Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Wi-
derspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch noch vor dem Ablauf der
Frist bei einer der o. g. Behörden

eingegangen ist.
Im Auftrag
gez. Gregor Kien

Bekanntmachung Nr. 15/2008
der Ortsgemeinde Waldrohr-

bach
in der Verbandsgemeinde Ann-

weiler am Trifels

25. Sitzung des Ortsgemeindera-
tes der Ortsgemeinde Waldrohr-
bach (Wahlperiode 2004/2009)
Am Donnerstag, 11.12.2008, um
20:00 Uhr, findet im Dorfgemein-
schaftshaus, Friedhofstraße 27,
76857 Waldrohrbach, die 25. Sit-
zung des Ortsgemeinderates mit
folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Einwohnerfragestunde
2. Beratung und Beschlussfassung
über die Änderung der Satzung
über die Erhebung von Beiträgen
für Feld- und Waldwege
3. Bebauungsplanverfahren "Bär-
loch"
1. Beratung und Beschlussfassung
über die Anhörung von Sachver-
ständigen
2. Beratung und Beschlussfassung
über die eingegangenen Anregun-
gen und Stellungnahmen anl. der
Beteiligung der Behörden und
sonst. Träger öffentlicher Belange
und der vorgezogenen Öffentlich-
keitsbeteiligung
3. Beschluss über die Offenlage
des Bebauungsplanentwurfes
gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB)
4. Beratung und Beschlussfassung
über die Zustimmung zur  2. Fort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes
5. Entscheidung über die Annah-
me von Spenden gem. § 94 Abs. 3
GemO (neue Fassung)
6. Informationen
Nicht öffentlich:
7. Friedhofsangelegenheiten

76857 Waldrohrbach, 8. Dezem-
ber 2008
Werner Kempf
Ortsbürgermeister

Logo zu Sammlungsverbot

Plan zu Bekanntmachung Verbandsgemeinde Nr. 87
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Vorträge und Kurse der
Volkshochschule Annweiler

am Trifels
Eine Einrichtung der Ver-

bandsgemeinde Annweiler
Telefon: 06346 - 301-217

Mach mit, bleib fit! Lebenslanges lernen!

Vorträge 
A 207 Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Es kann jeden treffen. Ein Verkehrsunfall oder eine schwere Krankheit -
mit einem Mal ist man auf andere angewiesen. Den Alltag bewältigen
ist da nur die eine Seite. Die andere Seite ist, wer trifft Entscheidungen
für mich, wenn ich dazu selbst nicht mehr in der Lage bin? Wer regelt
meine finanziellen Angelegenheiten, wer entscheidet im Krankenhaus
oder wo ich lebe? Und wie kann ich zum Ausdruck bringen, welche Be-
handlungsmethoden ich wünsche und wann ich eine Behandlung ab-
lehne? Der Vortrag will zeigen, wie man Beizeiten vorsorgen kann. Die
Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfü-
gung stehen dabei im Mittelpunkt.
Lorenz Spall, Notar und Dr. med. Christoph Wiegering, Internist, 
Dienstag 20.01.2009, 19 Uhr, Annweiler, Verbandsgemeindeverwal-
tung, Messplatz 1, 3 €

Politik-Gesellschaft-Umwelt
Schlank im Schlaf
Dieses gleichnamige Programm von Dr. med. Detlef Pape beruht u.a.
auf den Säulen der Insulin-Trennkost und dem Bewegen im Rhythmus
der Bio-Uhr. Dr. Birgit Milbach
P 230 Mittwoch, 21.01.2009, 9-10-30 Uhr , Annweiler, Ratssaal der Ver-
bandsgemeinde, Messplatz 1, 25 € , 4 Termine
P 231 Mittwoch, 21.01.2009, 18.30-20 Uhr, Annweiler, Realschule, 25
€ , 4 Termine

Kultur und Gestalten
M 250 Gitarre für Anfänger 1
Vermittelt werden Grundakkorde und einfache Anschlagtechniken zur
Liedbegleitung. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.
Michael Becker, Donnerstag, 22.01.2009, 19.45 - 20.45 Uhr, Annweiler,
Realschule. 65 €  15 Zeitstunden, 15 Termine
M 251 Gitarre für Anfänger II Der Kurs baut auf den Grundlagen aus
dem Anfängerkurs I auf. Es werden weitere Akkorde eingeführt, neue
Lieder gelernt und ein einfaches Zupfmuster vorgestellt.
Michael Becker, donnerstags, 19.45-20.45 Uhr, 65 € , 15 Termine
E-Gitarre für Anfänger (ab 12 Jahren)
Dieses Kursangebot richtet sich an Interessenten, die das E-Gitarre-
Spielen ohne den üblichen Umweg über die akustische Gitarre lernen
wollen. Dafür sprechen folgende Gründe:
1. Hat sich das moderne E-Gitarrenspiel in vielen Bereichen von den
herkömmlichen Spieltechniken der akustischen Gitarre entfernt, z.B.
Anschlagstechnik bei verzerrtem Gitarrensound, Stimmung der Saiten,
Akkorde.
2. Gibt es mittlerweile brauchbare Einsteiger-Sets (E-Gitarre, Verstär-
ker und Zubehör) zu sehr günstigen Preisen.
3. Ist es viel motivierender, gleich mit einer E-Gitarre anzufangen. Der
Unterricht kann in Kleingruppen bis zu 3 Teilnehmern oder als Einzel-
unterricht erteilt werden. Mitzubringen sind lediglich die E-Gitarre und
ein Kabel; Übungsverstärker werden gestellt. Michael Becker
M 253 donnerstags, 16.00-16.30 Uhr Anfänger (1-3 Teilnehmer)
M 254 donnerstags, 16.35-17.05 Uhr Anfänger (1-3 Teilnehmer)
M 256 donnerstags, 17.45-18.15 Uhr Anfänger (1-3 Teilnehmer)
180 € , 15 Termine
M 262 / M 263 / M 265 Akkordeon-Unterricht Walter Halde
donnerstags, 15.00-16.15 Uhr, Annweiler, Rathaus, 70 € , 15 Termine,
keine Ermäßigung
dienstags,     19.00-19.45 Uhr, Annweiler, Rathaus, 70 € , 15 Termine,
keine Ermäßigung
dienstags,     16.15-17 Uhr, Annweiler, Rathaus, 70 €, 15 Termine, kei-
ne Ermäßigung
M 264 Akkordeonorchester
dienstags, 19.00-22.00 Uhr, Annweiler, Rathaus, Hauptstraße, 15 Ter-
mine, gebührenfrei

Gesundheit
G 215 Rückenfit und Entspannung
Karin Lebailly, Dipl. Entspannungstrainerin/Fachübungsleiterin Präven-
tion, donnerstags, 18-19.30 Uhr, Rinnthal, Bürgerhaus, 60 € , 10 Termi-
ne, Einstieg jederzeit möglich
Yoga am Abend - dem Alltag eine Pause gönnen
Brigitte Burkhardt, Yogalehrerin
G 219 montags, 18.30-20 Uhr, Rinnthal, Bürgerhaus, 60 €, 12 Termine
G 220 montags, 20.15-21.45 Uhr, Rinnthal, Bürgerhaus, 
60 €, 12 Termine
G 223 Yoga am Vormittag Heike Heinz, Yogalehrerin,
mittwochs, 9.30-11 Uhr, Annweiler, Veranstaltungsraum der VR Bank,
55 € , 9 Termine, Einstieg jederzeit möglich

G 226 Beckenbodengymnastik Brigitte Burkhardt, Yogalehrerin, 
dienstags, 19.00-20.30 Uhr, Silz, Bürgerhaus, 35 € , 10 Termine, Ein-
stieg jederzeit möglich
G 227 Tai Ji Quan für Anfänger und Fortgeschrittene
Stefan Pätz, Dipl. Pädagoge,  montags, 20.00 -21.30 Uhr, 58 € , 12 Ter-
mine, Einstieg jederzeit möglich
Bodyforming - Bauch, Beine, Po
G 254 mittwochs, 19-20 Uhr, 53 € , 15 Termine, Annweiler, Grundschul-
turnhalle,  Julia Feierabend, Sport- und Gymnastiklehrerin, Einstieg je-
derzeit möglich
G 255 donnerstags, 19-20 Uhr, 53 € , 15 Termine, Bürgerhaus Silz, Sil-
via Ponte, Fitnesstrainerin, Einstieg jederzeit möglich
Tennis für Alle - Gruppentraining Eduard Schreier/Thomas Feier-
abend, lizenzierte Trainer. Termine sind dienstags und donnerstags, ge-
sonderte Absprache für Termine ist möglich. Annweiler-Bindersbach,
Tennisclub Rot-Weiss e.V., jeweils 45 € , 5 Termine
Ganzheitliches Körpertraining mit Atemschulung
Doris Schwartz, Atempädagogin
G 288 Donnerstag,   9-10 Uhr
G 289 Donnerstag, 19-20 Uhr
Der Einstieg in bereits laufende Kurse ist jederzeit möglich.
Annweiler, Barbarossastr. 5, Telefon 06346/7074, 5 €  pro Zeitstunde

Sprachen
Die Gebühren richten sich nach der Teilnehmerzahl. Begründet sind
auch im Einzelfall abweichende Gebühren möglich. Die Geschäftsstelle
informiert Sie darüber.

Unterrichtsstunden   20         24          30
 bei 12 TN und mehr               35,50    42,50     53,00 €
 bei   8 - 11 TN 48,50   58,00     72,50 €
 bei   7 TN 55,50   66,50     83,00 €
 bei   6 TN 64,70   77,60     97,00 €
 bei   5 TN 77,60   92,80   116,00 €
S 217 Deutsch als Fremdsprache - Grundstufe Dieser Kurs eignet
sich für Teilnehmende mit Vorkenntnissen der deutschen Sprache.
Margareth Wiedmann, Gymnasiallehrerin, 
freitags, 18.00 -19.30 Uhr, 12 Termine
S 220 English "50+" - Anfänger mit Vorkenntnissen 
Elke Wagner, montags, 17.30-18.30 Uhr, 10 Termine
S 221 English for Advanced 
Elke Wagner, montags, 18.30-20 Uhr, 10 Termine
S 222 Englisch für leicht Fortgeschrittene 
Elke Wagner, montags, 20-21.30 Uhr, 10 Termine
S 224 Englisch für Anfänger 
Elke Wagner, dienstags, 18.30-20 Uhr, 10 Termine
S 225 English for Advanced VII 
Elke Wagner, dienstags, 20-21.30 Uhr, 10 Termine
S 232 Französisch Conversation
Geneviève Schneiders, montags, 18.15-19.45 Uhr, 10 Termine
S 237 Französisch mit Vorkenntnissen Claude Laurent, dienstags,
9-10.30 Uhr, Albersweiler, Grundschule, 10 Termine
S 238 Französisch für Anfänger am Vormittag 
Laurence Wendland, donnerstags, 10-11.30 Uhr, Gossersweiler-Stein,
Gemeindesaal,  10 Termine
S 239 Französisch am Vormittag Laurence Wendland, dienstags,
9.30-11.00 Uhr, Wernersberg, Gemeindehaus, 10 Termine
S 241 Italienisch für Fortgeschrittene 
Birgit Strehlitz-Runck, montags, 18.30-20 Uhr,  10 Termine
S 242 Italienisch für leicht Fortgeschrittene
Birgit Strehlitz-Runck, montags, 20-21.30 Uhr, 10 Termine
S 243 Italienisch Konversation 
Birgit Strehlitz-Runck, dienstags, 19-20.30 Uhr, 10 Termine
S 244 Italienisch für Anfänger 
Birgit Strehlitz-Runck, mittwochs, 18.00-19.30 Uhr, 10 Termine
S 250 Spanisch Grundstufe 1 
Lucia Yong-Siebeneicher, donnerstags, 18.30-20 Uhr, 10 Termine

Alle Vorträge und Kurse können bei entsprechender Teilnehmer-
zahl in Annweiler oder in den Gemeinden stattfinden. Bitte fragen
Sie in der VHS-Geschäftsstelle auch nach weiteren Vorträgen und
Kursen. Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, wir in-
formieren und beraten Sie gerne.

Anmeldung und Information:
Volkshochschule Annweiler am Trifels, Messplatz 1,
Telefon: 06346-301-217, Homepage: www.vhs-annweiler.de
Email: info@vhs-annweiler.de
Geschäftszeiten:
Montag von 8.30 - 12.00 Uhr + 14.00 - 17.30 Uhr,
Dienstag und Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr,
Freitag von 8.30 - 12.30 Uhr, donnerstags ist die Geschäftsstelle
geschlossen

Ende des amtlichen Teils

Eußerthal. Am Sonntag, 21. De-
zember, veranstaltet der Gesang-
verein „Eintracht“ Eußerthal um
18.30 Uhr sein alljährliches Ad-
ventssingen auf dem Dorfplatz zu
Eußerthal.
Die Bevölkerung ist herzlich einge-
laden, beim Kerzenschein den
weihnachtlichen Liedern zu lau-
schen und sich auf das kommende
Fest einzustimmen.
Im Anschluss an das Singen gibt es
Glühwein und heiße Würstchen.

Annweiler. Am Freitag, 12. De-
zember, fahren die CDU-Frauen
um 12.15 Uhr ab Parkplatz Her-
renteich nach Ramberg, wo sie im
Gasthaus „Zum goldenen Lamm“
nach dem Mittagessen einen vor-
weihnachtlichen Nachmittag ge-
stalten.
Wie in jedem Jahr besuchen die
CDU-Frauen die Bewohner des Al-
ten- und Pflegeheims Haus Trifels
in Annweiler und die Patienten im
Krankenhaus Annweiler, um ih-
nen mit einem Faltengel an einem
Tannenzweig eine Freude zu berei-
ten bzw. Genesungswünsche aus-
zusprechen.
Termin: Montag, 22. Dezember,
10 Uhr im Haus Trifels, 11 Uhr im
Krankenhaus.

Annweiler. Am kommenden Frei-
tag, 12. Dezember 2008 findet die
letzte Probe der Trifelsherolde im
alten Jahr statt.
Pünktlich zum Jahresende er-
scheint die 20. Ausgabe der Ver-
einszeitung "Fatrian" (Fanfaren-
zug Trifelsherolde Annweiler).
In der neuesten Ausgabe ihres
Mitteilungsblattes blicken die He-
rolde nach vorn ins Jubiläumsjahr
2009.
Im kommenden Jahr feiert der
Verein sein 60jähriges Bestehen.
Der 60. Geburtstag der Trifelsher-
olde soll mit verschiedenen Aktivi-
täten im Festjahr 2009 gebührend
gefeiert werden.

Annweiler. Am kommenden
Dienstag, den 16. Dezember, trifft
sich die NAturschutzBUnd-Grup-
pe Annweiler/Hauenstein um
19:30 Uhr in der Stadtmühle in
Annweiler, Hauptstraße (Seiten-
eingang, I. Obergeschoss/über
AOK).
Neben Informationen geht es um
die Planung anstehender Aktivitä-
ten für 2009 und den Austausch
im Gespräch.
Es besteht Gelegenheit, den frisch
gepressten Apfelsaft von Streu-
obstwiesen der Ernte 2008 zu ver-
kosten.
Jeder an Fragen des Natur- und
Umweltschutzes Interessierte ist
herzlich eingeladen.

Adventssingen

CDU-Frauen

Trifelsherolde

NABU-Treffen
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